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eine auf Fragen von untergeordneter Bedeutung beschrinkte Vorlage
genau so heftig bekdmpfen, wie das volle Stimm- und Wahlrecht ,,um
den Anfingen zu wehren“. Unseres Erachtens kann das sogenannte schritt-
weise Vorgehen dem Frauenstimmrecht weder Freunde gewinnen, noch
Gegner ersparen. Wir gestatten uns deshalb, Sie zu ersuchen, dem Kantons-
rate, und in der Folge dem Ziirchervolke eine Vorlage auf Einfiihrung
eines umfassenden Stimm- und Wahlrechts zuzuleiten und sich nach
Kriften dafiir einzusetzen. Wenn schon unser Land bald das letzte ist,
das seinen Biirgerinnen diese Anerkennung noch nicht hat zuteil werden
lassen, so moge doch Ziirich der erste Kanton sein, der den Frauen die
verdiente Gleichberechtigung verschafft.

Das unterzeichnete Aktionskomitee wird nicht verfehlen, sich Threm
Verstindnis fiir eine zeitgemisse Losung des wichtigen Problems aufrichtig
dankbar zu erweisen. In der angenehmen Erwartung, das kantonale Par-
lament werde sich in Bilde zu einer positiven Vorlage dussern konnen,
versichern wir Sie unserer

ausgezeichneten Wertschitzung.

Fir das Aktionskomitee fiir *das Frauenstimmrecht:

Die Prisidentin: Frau Dr. H. Autenrieth
Die Sekretirin: Frau Pesch

Wir freuen uns, aus dem Kreise unserer Leser und zwar vom Sohne
eines Mitgliedes folgende wertvolle Ergiinzung zum Leidensweg des
Frauenstimmrechts im Kanton Ziirich zu erhalten. Fiir das uns be-
wiesene Interesse mochten wir herzlich danken!

1898  Anwaltsgesetz: Zulassung der Frau zur Ausiibung des Anwalts-
berufes.

1912 Ein Gesetz betr. die Nichtwihlbarkeit der verheirateten Leh-
rerinnen vom Volke verworfen.

1919  Im Zuteilungsgesetz fiir Winterthur die Frauen wihlbar erklirt
fir die Schul- und Armenbehérden.

1923 Die Wihlbarkeit der Frauen als Gerichtsschreiber vom Volke
abgelehnt. :

1941  Im Einfiihrungsgesetz zum Strafgesetzbuch die Frau als Mitglied
des Jugendgerichtes und als Jugendanwalt wihlbar erklirt.
(Bis heute nicht praktisch geworden).



	Der Leidensweg des Frauenstimmrechtes im Kanton Zürich [Fortsetzung]

